
ine Tradıtion, noch 111e Urganısatıion, noch C1inN depo- der gewerblichen Wirtschaft 1IST, daß Cin Höchstma{f der
Aidei hat Die Kırche braucht VO Staate nıchts olkswohltahrt siıch nıcht ECINEGM System vollständiger

als die Freiheit. Freiheit un: Ungebundenheit erreichen aßt ıne
W ıe S1C diese Freiheit beansprucht, MUu S1IC SIC auch DG Regelung des sozıial wirtschaftlichen Lebens 1ST NOL-
währen und nıcht 1LLUX die Autonomıie des Staates und wendig W ıe WwWEeIit die Regelung gehen sol] hängt on
der Gesellschaft Polıitik Wırtschaft Wissenschaft un: e1it- und Ortsverhältnissen aAb
Kunst anerkennen, sondern auch N Gebiet innerster Dıiese Ordnung kann verschiedener Weise zustande
persönlıcher Tätigkeit innerhalb dessen die Person ıhre kommen S1e annn geschehen seitenNs der staatlichen
Entscheidung Zanz CISCHNCI Verantwortung treften Obrigkeıit s1ie annn auch WEN1LSSTENS Z.U) eıl VO  e der
hat Das Prinzıp der ‚metaphysischen Hierarchie der vewerblichen Wırtschaftt selbst durchgeführt werden Die-
Werte hebt das ebenso wichtige Prinzıp der Autonomie SCr Gesetzentwurtf 111 die gewerbliche Wırtschaft e1N-
nıcht aut“ schalten, um 1Ne zweckmäßige UOrganısatıon der Arbeit
Es 1ST richtig, dafß atuch der Staat Gott verehren hat 1Ur das Gemeinwohl zustande bringen Der Entwurt
JTedoch vermag diesen Akt 1LLULr durch Bürger wıll Organe der gewerblichen Wırtschaft 1115 Leben
vollziehen Wenn eine-Homogeneıtät der Bürger bezue rufen, die für soz1ıale un wırtschattliche Regelungen VeOI-

antwortlich oder miıtverantwortlich sind.auf die Religion nıcht oder nıcht mehr vorhanden iST,
dann 1STt die Neutralität ihres Staates, nıcht als meta-

physisches Prinzıp, aber als politische Maxıme, die Aufgaben der wirtschaftlichen Selbstverwaltungsorgane
sicherste Garantıe tür die Freiheit der Kırche Im übrigen Die Unterzeichneten sind der Meınung, da{fß die Schaffung1SE der ırdische eıl des bonum COINIMNUNEC Aufgabe des die 1EStaates, un würde auch C111 christlicher Kegent, der VO  e} Organen der gewerblichen Wirtschaft

CISCNC Aufgabe haben und CISCNC Verantwortung LragcCnN,sich aut dieses beschränkte, StIreNg SCHOMMECN Pflicht für 111C gesunde Gesellschattsordnung ertorderlich 1SE.erfüllen Der Staat kann nıcht mehr LUN, als dafß SC1-
nen Burgern optimale Möglichkeiten schafft die 1'-

Diese Körperschaften werden ıhr Betätigungsgebiet 1il

iıche un: übernatürliche Wahrheit finden „Dies bestimmten Gewerbezweig oder be-
Sektor der gewerblichen Wirtschaft. finden

SCNEINT für u1lls heute der Sınn des Satzes SC1IN, da{ß
der Staat die Wahrheit vegenüber dem Irrtum bevor- INuUusSsSch Dıiıesen Körperschaften annn die Regelung eiNeEr

Anzahl Angelegenheiten autf soz1alem un wırtschaft-
ugen un begünstigen habe lıchem Gebiet überlassen werden. Das tragt A2ZUuU bei,

da{fß die Ministerien sıch nıcht mMC allerlei Einzelheiten
Z befassen rauchen. Dıies kommt der Übersichtlichkeit
der Staatsverwaltung ZUZULE wird mehr SicherheitBeruisstiändische Ordnung, Subsidiarität
YZCWONNCNH, da{fß Mafßnahmen sachverständiger W eise

un Mitbestimmung in der holländischen vetroffen werden, der Abstand zwıschen Führung und
Geführten wırd9 die Wirksamkeit der RegelungSO71al- un irtschaitsgesetzgebung celbst un deren Durchführung wırd gefördert, dıe

Wır haben der Herder-Korrespondenz (4 Jhg Bürokratie mehr vermieden.
273971 schon einma]l auf die holländische sOzi1alwirt- Diese Aufgabe der Körperschaften der gewerblichen1rt-

schaft bezüglich Regelung und Durchführung wırd AULO-schattliche Gesetzgebung hıngewiesen, dıe VO  3 besonderer
Bedeutung 1ST weıl S1IC echte Änsatzpunkte beruts- un selbständiger Art SC1H können Es zibt An-

gelegenheiten, deren Regelung solchen Körperschaftenständıschen Ordnung enthält das Prinzıp der Sub-
TOA4AnNz überlassen werden kann; x1bt andere Angelegen-sidiarıtät weitgehend berücksichtigt un WG Lösung de

überbetrieblichen Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter heıiten, für welche die Aufgabe der Körperschaften mehr
soz1alem WIC wirtschafttlichem Bereich anbietet darin bestehen wiıird die Mafßnahmen der Zentralbehörde

durchzuführen. Inwieweılt oder aber letzteresDer Autfbau der Organe der Wirtschaftsgesetz-
gebung 1ST dem oben erwähnten Artikel seschildert erfolgen hat, hängt ıcht allein VO  e} dem rage
Wır wollen aber HSGCGENHN Lesern die sehr instruktive KTt- stehenden Gegenstand ab, sondern auch VO  $ den Um=:=

ständen.der Prinzipien; die dieser Gesetzgebung
grundeliegen, nıcht vorenthalten, WIC SIC VO  e} der hollän- Neben dieser Aufgabe der Regelung un: Durchführung

werden diese Körperschaften CM bedeutendes Arbeits-dischen Regierung der Ersten Kammer der General- feld finden können, indem S1C sowohl die Obrigkeit alsTaaten bei der Vorlage des Gesetzentwurtfs gegeben
worden 1ST auch die dem Gewerbezweig oder dem Sektor der SC-

werblichen Wırtschaft, für welche die betreffende KöÖörper-
schaftt EINZESETIZLT 1ST, angehörenden Gewerbegenossen —

190el Aspekte der ucCcCN Ordnung formieren Die Körperschaft wiıird die Obrigkeit Or1-
über die Siıtuation dem betreffenden eıl

Es freut die Unterzeichneten, da{ß viele Mıtglieder IMI1TC der gewerblichen Wiırtschaft über die Aussichten tür
dem Zweck des Gesetzentwurtes einverstanden Ssind. Mıt die künftige Entwicklung, über die dort herrschenden
iesen Mitgliedern sind SIC der Ansıcht da{fß die Or- Bedürfnisse un Notwendigkeıiten Dıie Obrigkeit wırd
e der gewerblichen Wirtschaft tür dıe nıeder- hierdurch besser aut dem lautfenden leiben, WAas selbst-
ländische Volksgemeinschaft großen Wert haben kann verständlich zweckmäßigen soz1al ökonomischen
Auf Aspekte der Urganısatıon der gewerblichen Führung ZUguLte kommen wırd Die Körperschaften
Wıiırtschaft 1ST besonders hinzuweisen S1ie strebt die HOr- werden den Gewerbegenossen über viele für die Be-
derung zweckmälßlsigen Ordnung des soz1al ökono- triebsführung wichtige Angelegenheiten Auskunft -
miıschen Lebens Ausgangspunkt bei der Organısatıon teilen können.
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DiIie Urganısatıon der gewerblichen Wirtschaft schließt Verhältnis der Unternehmertätigkeit, der Arbeıit un:
nıcht Cin bestimmtes Ausmaß der Ordnung des soz1al- dem Kapital ZUgULE kommen sollen Di1e Unternehmer
ökonomischen Lebens C S1ıe betriftt 1LUr dıe VW eıse, werden 1nNe tiefere Erkenntnis W.  ’ welcher Platz
der die notwendigen Ordnungsmafßnahmen zustande der Arbeit gebührt un: weiche berechtigten Ansprüche
kommen S1e gewährt der gewerblichen Wirtschaft CIM S1IC hat Di1e Arbeiter werden sich NM besser begrün-
tatsächlichen Einfluß be1 der Beantwortung der Frage, deten Begriff bilden können VO  w} den Anforderungen,
ob un: 1inW1eWwel den gegebenen Verhältnissen die HG gesunde Betriebstführung stellt
erwünscht IST, Regelungen bezüglıch irgendeiner An- Die UOrganısatıon der gewerblichen Wiırtschatt kann, VO

gelegenheit treften. diesen beıden Aspekten AaUus betrachtet, eiN bedeutsames
Miıttel sSCInN Z Förderung der Wohltahrt

Mitbestimmung der Arbeiter Lande, sowohl materieller als QEISTLSCT. Hinsicht
Der WwWe1iliftfe Aspekt, den die Unterzeichneten besonders Materiell we1l e ıhrer großen Aufgaben sein wird
betonen wollen, 1SE der Platz der Arbeit IDienst- die soz1al ökonomische Struktur Gleichgewicht

halten, ZCISLLS, da S1C dem Unternehmer un dem Ar-verhältnis Der Gesetzentwurt bezweckt, den NVArt=
schaftsorganen der Arbeit 1i1nNe Rechtsstellung geben beiter Verantwortung türs Allgemeinwohl auferlegt
Auch dies 1St 1Ne Bedingung für A zute Gesellschafts-

11ordnung Dıie Arbeıt 1ST 11 der wesentlichen Elemente
Erzeugungsprozeliß Der Träger der Arbeit, der Bleibende Aufgaben des Staatesarbeitende Mensch steht nıcht neben der gewerblichen

Wirtschaft Er 1ST ıcht die Gegenparte1 der Zewerb- Organısatıon der gewerblichen Wirtschaft bedeutet ke1-
lichen Wiırtschaft, der bestimmten Preıs NCSWCHS, da{ß die Obrigkeıit des Landes auf soz1alem un
Arbeitskraft jefert Der Arbeiter 1ST nıcht SCIINSCICH wirtschaftlichem Gebiet keıine Aufgabe mehr hätte Eıinst-
Maße, Wenn auch ohl anderer W eıse als der Unter- weılen wiıird Aufgaben gyeben, deren Er-
nehmer Betriebsgenosse füllung die Körperschaften der gewerblichen Wıirtschaft
Unternehmer un: Arbeiter stehen nebeneinander un: nıcht die gEeC1IgENELCEN Instanzen sind
SIC MUSSCH, MIT vollständiger Anerkennung der be-
sonderen Stelle, welche der Unternehmer dem Unter- Subsidiarıtät
nehmen CEINNIMMET, zusammenarbeiıten Der Entwurf 111

Di1e unmıiıttelbare Aufgabe des Staates wırd Zeıten
WIC viele Mitglieder bemerkten, die Solidarität, das
natürliche Verbundenseıin aller Unternehmung un: wirtschaftlicher Zerrüttung orößer SC111 als Zeıten der
Betrieb tatıgen Personen als Grundlage sozialer un Wohltahrt Es 1ST nıcht möglich 1ine natürlıche Grenze

ziehen 7zwıschen den Angelegenheiten, welche diewirtschaftlicher Arbeit akzeptieren
Daß der Arbeiter die Organısatıon der gewerblichen Obrigkeıit des Landes un: welche die Wirtschaftsorgane
Wıirtschatt miteinbezogen wiırd, 1SE VO  } großer Be- regeln können iıne solche natürliche Abgrenzung dieser

beiden Tätigkeitsgebiete 1ST der Natur dieser aterıedeutung Damıt wird der Urganısatıon der Gesell-
schaft anerkannt, daß Unternehmer und Arbeiter PIIMN- nıcht gegeben UDıe Bestimmung der Aufgabe der Obrig-
zipiell gleichwertig nebeneinander stehen Gleichzeitig keit un der Wiırtschaftsorgane einzelnen Fall 1ST

wird hierdurch die Arbeit Dienstverhältnis mM1Ever- 111C rage der Zweckmäßigkeit Als Regel für
1Ne zweckmäßige Gesellschaftsordnung darf dabei gel-antwortlich gemacht für den Sachverlauf den W Iırt-

schaftsorganen ten, daß der Staat keine Aufgaben sıch zıehen soll
Diese Mitverantwortlichkeit der Arbeit sol] nıcht auf die nıedrigere Urgane des Gemeinschattslebens ebensogut

oder besser ertfüllen können Dies aßt sıch ausdrücken,soz1ıale Angelegenheiten beschränkt bleiben Abgesehen
davon, da{fß schwierig 1ST 7zwıschen soz1alen und W11t- da{ß der Staat subsıidiär handeln hat, vorausgesetzt

cdaß beachtet wırd daß diese Subsıidiarıtät der Verpflich-schaftlichen Angelegenheiten WG Grenze zıchen, un:
abgesehen VO:  3 der Tatsache, da{fß sich keine Sozialpolitik Lung des Staates M Tätigkeit bezüglıch CIN1SCX
frei VO  3 Wirtschaftspolitik und unabhängig VO  ) w1 Angelegenheiten auf soz1alem und wirtschaftlichem (je-

biet nıcht ı Wege steht, da die Erledigung derselbenschaftlichen Daten führen aäfßt esteht kein Rechtsgrund
dafür, den Arbeıiter bei1 dem Zustandekommen W111- entweder infolge der Art des Gegenstandes oder infolge
schaftlicher Regelungen Gewerbezweig oder der Frage stehenden Interessen oder durch andere

Umstände, WIC Da dıe Verhältnisse Gewerbe-
1in Sektor der gewerblichen Wirtschaft M1 dem

Interessen aufs ENSSTE verbunden sind, Uu- 59 nıcht ı der Sphäre VO  a gewerbewirtschaftlichen
schließen Welcher Rechtsgrund Ware dafür anzuführen, Körperschaften erfolgen kann.
dafß die Regelung wirtschaftlicher Angelegenheiten den Staatliche AÄufsichtsbefugnisUnternehmern vorbehalten blıebe? Hıerbei 1SEt be-
denken, dafß sıch iıcht die leitende Stellung des An Zl Stelle ha die Staatsobrigkeit der UOrganı-
Unternehmers dem Unternehmen handelt un nıcht S2atıon der gewerblichen Wirtschaft gegenüber 1NC kon-

die Aautforıtare Funktion, die dem Unternehmer 1 L1 ollierende Aufgabe Dıie Staatsobrigkeit 105-

Rahmen des Unternehmens zweıtellos zukommt besondere dıe Verantwortung tür das Gemeinwohl S1e
Die Unterzeichneten haben volles Vertrauen, daß die- hat darüber wachen, da{ß die Tätigkeit der gewerbe-
SCT: Aufbau der Wirtschaftsorgane 1G ZzuLe Zusammen- wıirtschaftlichen Körperschaften MmMIt den Anforderungen
arbeit zwischen Unternehmern un: Arbeıitern sehr *Öör- der allgemeinen Interessen vereinbar 1ST Damıt S1IC diese
dern wırd Be1 Unternehmern und Arbeitern wırd da- Aufgabe erfüllen kann, muß die Staatsobrigkeit selbst-
durch das Bewußtsein lebendiger werden, daß die redend SCWISSC Befugnisse hinsichtlich der Organısation
Früchte der Betätigung des Betriebs AangeEMESSCHNCIN der gewerblichen Wirtschaft besitzen
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Be1 der Beurteilung der Frage, welche Befugnisse der 111
1STtStaatsobrigkeit diesbezügliıch zuzuerkennen sind Sıcherung der Lebenskraft der Wirtschaftsorganenıcht E berücksichtigen, W as für 1Ne Möglichkeit

des Einschreitens dringend erforderlich 1ST, sondern Eıne Wiırtschaftsorganisation kann HUL dann Wert haben,
wenn S1C für die Wirtschaftsgenossen lebendig 1ST undauch da{ß Zusammenarbeit der Obrigkeit un: der g- VO: Vertrauen der Wirtschaftsgenossen wirdwerblichen Wıiırtschatt erwünscht 1ST Es ol Regel SCIN,

da{ß SIC nicht einander gegenüberstehen, sondern 1-
Um möglichst sicher stellen, daß die gewerbewirt-
schattlıchen Körperschaften lebendige Organısmen sCiInNmenarbeiten für das sozial-Skonomische Wohl des gan- werden, wurde den betreffenden Wirtschaftsgenossenzen Volkes

Dabei 1ST jedoch notwendig, da{fß beide iıhre CISCHNC
un: dem Sozial ökonomischen Rat 1Ne wichtige Rolle
zuerteilt bei dem Zustandekommen der Körperschaften;Verantwortlichkeit behalten Diıese Verantwortung für ferner 1ST die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane,die Tätigkeit der gewerbewirtschaftlichen Körperschaf-

ten haben ErSter Stelle die Wırtschaftsgenossen UusSg£g!  mM SOWEeILT sıch die Vorsitzenden der
Wirtschaftsgruppen handelt, der Regel den treientragen und dies sol]l auch bleiben Unternehmer- un: Arbeiterverbänden völlıg überlassenAuf diesen Prinzıpien 1St der Gesetzentwurtf aufgebaut

Dıie Körperschaften, die Wirtschaftsgruppen un: Wırt- Der Entwurt bietet die Möglichkeit Hauptwirtschafts-
un Wirtschaftsverbände durch allgemeine Verwaltungs-schaftsverbände siınd UOrgane der gewerblichen Wırt- verordnung E1n  en. Eınsetzung durch allgemeineschaftt MI1TL CISCHCI Aufgabe un: Verantwortung Sıe

stehen hierarchisch nıcht der Krone oder Verwaltungsverordnung annn jedoch NUur geschehen,
Mınıister Sıe sind keine der Staatsbehörde unterstellten wenn der Soz1i1al-Skonomische Rat für 1Ne6 solche Eın-

SCTUIZUNgG C1in SUNSU1ZCS Gutachten abgegeben hat ı FEın-Organe Instruktionen bezüglich der diesen Körperschaf-
ten überlassenen Angelegenheiten ann die Staatsbehörde verständnıs MI seiner Ansıcht nach genügend
diesen Körperschaften nıcht erteilen Vertreter der reprasentatıven organısatorischen Vertretung der be-

treffenden Unternehmer un: der betreffenden Arbeıt-Obrigkeit siınd ıcht Mitglieder der Vorstände
Die wichtigsten Beautfsichtigungsbefugnisse der Staats- nehmer Es 1SE daher n  J  9 dafß 1nNe genügend ıs
obrigkeit bestehen dem echt der Genehmigung, der tatıve organisatorische Vertretung der betroftenen Wırt-

schaftsgenossen siıch M1IL der Eınsetzung einverstandenVerordnungen der Regel unterliegen, un dem
echt der Nichtigerklärung, das für alle Beschlüsse, erklärt, daß die Ansıcht solchen Vertre-
Verordnungen einbegriffen, der gewerblichen Wıiırtschaft Lung keine Eınsetzung durch allgemeine Verwaltungs-

verordnung möglich IST Sowohl die organisatorischeesteht Die Obrigkeit ann daher handelnd eingreifen,
wenn für das allgemeine In;eresse 1ST Vertretung VO Unternehmern als die VvVon Arbeitern

wird der Eınsetzung beizustimmen haben Hierbei wird
selbstredend wWwWenn verschiedene Vereinigungen VvVonSıcherung der Zusammenarbeit Unternehmern oder VO Arbeitern bestehen,; nıcht bloß

Daneben hat die Obrigkeit CIN1SC Befugnisse, die Z“ die Anzahl der Vereinigungen, die sich einverstanden
Förderung der Zusammenarbeıit obigen Sınne VO erklären, sondern auch die Zahl un auf der Seite
besonderem Nutzen sCıin können Zwischen Obrigkeit der Unternehmer die gesellschattliche Bedeutung der
un gewerbewirtschaftlichen Körperschaften soll Ver- Wirtschaftsgenossen, die jede VO  5 ıhnen vertritt, berück-
trauen bestehen un: SEZSENSCILLSECS Verständnis für die sichtigt werden So wiıird Eınsetzung durch allgemeineStellung beider SO 1SE sehr wichtig, daß der Verwaltungsverordnung iıcht möglich SCIN, wenn UG
Vorsitzende der Organısation 111Cc Persönlichkeit ISES die Vereinigung VO  } Unternehmern oder Arbeıtern, welche
sowohl für die Obrigkeit als für die Wirtschaftsgenossen die Mehrheit der Organislerten Unternehmer oder Ar-
annehmbar IST, während VOT allem tür die Wırt- beiter reprasentiert, dagegen Einspruch erhebt
schaftsgruppen besonders wichtig IST, daß die Sicherheit Eınsetzung von Wirtschaftsorganisationen durch das
besteht, da{fß der Vorsitzende unbedingt objektiv 1ST, Gesetz annn natürlicherweise icht die ZustimmungAnbetracht der großen \_’grs_ch\ied_ena1:t@gkeit der des Soz1al ökonomischen Rates un der Vereinigungensolchen Körperschaft angehöri gén Betriebe un der 'T at- VO  e} Wirtschaftsgenossen gebunden werden, weıl Ge
sache, da{ß das allgemeine Interesse hohem Ma{iß VO  e} bundensein des Gesetzgebers ıcht möglich 1ST Wohl
Regelungen Wirtschaftsgruppe betroffen werden schreibt der Entwurf Ce1in solches Verfahren VOT, daß das
Sn Aus diesem Grunde bestehen die Vorschriften, Urteıil der betroffenen Wirtschaftsgenossen auch dann
daß die Krone den Vorsitzenden der Wirtschaftsgruppe vollständig seiNemM echt kommen wiırd Be1 ihrer
bestellt un da{ß die Ernennung des Vorsitzenden Beratschlagung über i1len diesbezüglichen Gesetzentwurf
Hauptwirtschaftsverbandes un: Wıiırtschattsver- werden die Generalstaaten über die bezüglich der Eın-
bandes der Genehmigung der zuständigen Miınıiıster bedart SETZUNgG bei der gewerblichen Wirtschaft bestehenden
Ferner 1ST wichtig, da{ß die Obrigkeıit auf dem Auffassungen Orjentiert SC11., Be1 der Entscheidung dar-
lautenden 1STE VON den der Urganısation der vewerb-
lichen Wıirtschaft lebenden Ideen un: da{fß andrerseıts

über, ob 1G bestimmte gewerbewirtschaftliche UOrganı-
satıon EINZSESCTIZLT werden soll wırd natürliıch VO  }

den Wirtschaftsorganen die Ansıchten der Obrigkeit oyroßer Wiıchtigkeit SCHIN, ob INa  = die Zuversicht haben
iıcht Sanz unbekannt siınd Aus diesem Grunde erfolgte kann, daß Unternehmer un Arbeiter bereit sC1iHN Wer-

Diesedıe Eınsetzung ministerieller Kontaktpersonen den, durch Taten daran mitzuarbeiten, daß die Körper-
ministeriellen Kontaktpersonen beeinträchtigen die Ent- schaft ihre Aufgabe ZzuLt erfüllt Hierbei wiırd wichtig
schließungsfreiheit der Wirtschaftsorgane iıcht Sıe SCIN, WIC die Mitglieder Dar des allgemeinen
können jedoch dadurch da{fß SIC nach allen Seiten 'Teils des vorläufigen Berichtes bemerkten, ob die
Orı1cntieren, dazu beitragen, da{fß die Entscheidungen nach Beratungen zwiıschen den Beteiligten bestimmte Formen
reitlicher rwagung zustande kommen ANSCHOIMMIN haben
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%m  x  swurf an der Tagesordnuné 1St; liegt jedoch primär aufFuür die Lebenskraft der Organıisatıon 1st 6S f:er ner von

großem VWert, daß die Verwaltungsorgane in Ver- dem Arbeitsgebiet des Wirtschaftsministers. W as die
bindung MIt den Vereinigungen VO  3 Unternehmern un materijellen Befugnisse der Wirtschaftsorganisation be-
Arbeitern stehen. Dıie Wirtschaftsorganisationen sind in trıifft, sind dıe soz1alen Befugnisse sicherlich nıcht die
einem gewissen Sınn eıne Orm föderativer Zusammen- unwichtigsten. Be1 der Behandlung in der Zweıten Kam-
arbeit von Unternehmer- un Arbeiterverbänden. Die MRI wurde hierauf nachdrücklichst aufmerksam gemacht.
Verbände VO  3 Unternehmern un: Arbeitern haben eine Der Umftang der Befugnisse, die auf wirtschaftlichem

Gebiet zuerkannt werden können, wırd ZU großenaußerordentlich wichtige Funktion. Sıe sind die Träger
der Organisation der Wirtschaft. Sıe werden betruch- eıl durch dıie be1 den betroffenen Wirtschaftszweigen
tende Arbeit eısten haben Sıe sind andererseıits die herrschenden Verhältnisse bestimmt werden. Dabei 1St

daraut achten, dafß nıcht solche Befugnisse 7zuerkanntKontaktorgane 7zwischen Wirtschaftsorganisation un
Wirtschaftsgenossen. In diesem Zusammenhang ISt eın werden un: daß sıcher eın solcher Gebrauch der Befug-
ZuLt entwickeltes Vereinsleben VO  e} großer Bedeutung. Die nısse gemacht wiırd, da{fß einer 1mM allgemeinen Interesse
Unterzeichneten haben volles Vertrauen, da{fß hier dıe gelegenen Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft ent-

Auswirkung wechselseıt1g sSe1N: wırd un da{fß ıne gegengewirkt wiırd. SO dürten die Industrialisierung, die
Arbeitsbeschaffungs- un Landwirtschaftspolitik der Re-gesetzliche Regelung der Organisatiıon der gewerblichen

Wirtschatt den treiıen Vereinigungen bedeutsame An- o1erung nıcht durchkreuzt werden. Dem indıyiduellen
Unternehmen 1st die Freiheıit lassen, die seinergeben wird. Bereıits jetzt lassen sıch deutlich
Entfaltung braucht. Eın gesunder Wettbewerb, der fürymptome wahrnehmen, die 1n diese Richtung weisen.
die internationale Position der niederländischen Wırt-
schaft eine Lebensbedingung 1St, darf nıcht behindert
werden. Der Entwurf ezweckt nıcht 1m geringsten,Dıiıe Befugnisse der Wirtsclaaftsoräané

Wıe in Abschnitt bereits bemerkt wurde, werden die einer Förderung des Privatmonopols führen, wW1e
ein1ge Mitglieder glauben scheinen. Es hat ferner

Befugnisse der gewerbewirtschaftlichen Organisationen keinen Sınn, Befugnisse zuzuerkennen, ftür die eın
se1n: Beratung un: Aufklärung, Regelung un urch- Bedartf esteht.
führung. Von diesen siınd natürlicherweise die Befugnisse
der Regelung die eingreifendsten, womıiıt nıcht gesagt ISt, Horizontale un vertikale Ofganisationen
daß diese Befugnisse für jede Körperschaft die wichtig- Befugnisse, die hauptsächlich für einen bestimmten
sten seın werden. Welche 1m besonderen regelnde Wirtschaftszweig Bedeutung haben und keinen Rück-
Befugnisse zuzuerkennen sind, wiırd ın jedem konkreten schlag autf andere Wiırtschaftszweıge bewirken, werden
Fall entscheiden sein. Verschiedene Umstände üben dafür in Betracht kommen, Wirtschaftsverbänden —_
hier Einfluß AaUsS, wobe1i aut die allgemeine wirtschaftt- erkannt werden. Wenn sıch jedoch Befugnisseıche Lage des Landes un die Lage in dem Wirtschafts- handelt, beıi denen verschiedene Stufen der Produktion
Zzweıg hingewliesen werden möOÖge. un der Verteilung eines bestimmten Erzeugnisses —_
Die Zuerkennung VO  e} Befugnissen wird in jedem Einzel- mittelbar betroffen werden, dann 1St Platz, S1Ce einer
fall aufs NCUC sorgrfältig erwagen- se1in. Das Gesetz Wirtschaftsgruppe zuzuerkennen, die AUS den Wırt-
oder die allgemeine Verwaltungsverordnung wird keine schaftsgenossen 1n den verschiedenen Stuten besteht.
Befugnisse zuzuerkennen haben, die angesichts der SO- Da außerhalb des Gebietes der Landwirtschaft NUur
71al- un: Wirtschaftspolitik der Regierung ıcht datür ausnahmsweise ymptome vorhanden sind, Aaus denen
in Betracht kommen, der betreffenden gewerbewirtschaft- Man schließen könnte;, da{fß die Möglichkeit gegeben sel,
lichen Körperschaft zuerkannt werden. Ferner annn auf Grund bestehender Verhältnisse Wirtschaftsgruppengemäaß dem Entwurt die allzemeine Verwaltungsverord- 1NSs Leben rufen, können die Unterzeichneten nıcht
nung nur Befugnisse zuerkennen, über deren Zuerkennung zugeben. In der gewerblichen Wirtschaft 1bt ıne
der Sozial-Skonomische Rat 1 Einverständnıis MIt den nıcht unbedeutende Anzahl Regelungen auf Grund des
organısiıerten Wirtschaftsgenossen eın gyünstiges (3Uf- Zivilrechtes, die verschiedene Stufen in der Produktion
achten abgegeben hat. egen iıhren Willen werden daher un: Verteilung bestimmter Erzeugnisse betreffen. Dıie
den gewerbewirtschaftlichen Körperschaften NUur dann Unterzeichneten wollen nıcht behaupten, dafß in allen
Befugnisse zuerkannt werden können, wenn die General- Fällen, in denen solche Regelungen bestehen, Wirtschafts-
taaten dies beschlossen haben STruppCNhH zustande kommen sollen Sıe erwähnen dies
Die Befugnisse werden auf soz1ialem un ökonomischem

NUTL, aufzuzeigen, da{fß für die gewerbliche Wırt-
Gebiet liegen. Aut soz1alem Gebiet darf INan darauf schaft ganz un Dar eın Gedanke 1St, Regelungen
vertrauen, daß es möglıch se1n wiırd, die Regelung der in einem: sıch AUS verschiedenen Stutfen aufbauenden
Arbeitsbedingungen weitgehend gewerbewirtschaftlichen Sektor der gewerblichen Wirtschaft treffen. Es wird
Körperschaften überlassen, w 1e dies 1m Falle des näher erwagen se1IN, bezüglıch welcher Produkte die
Bergwerks-Industrierates (Mijnindustrieraad) bereıts DC- Bıldung einer Wirtschaftsgruppe erwünscht iSt. Dıie An-
schah. Für die Zuerkennung dieser Befugnisse werden sıcht der gewerblichen Wirtschaftt wırd dabe1 große Be-
die sogenannten horizontalen Organisationen, dıe Wırt- deutung haben
schaftsverbände, in Betracht kommen. Dabei se1 bemerkt,
dafß die Regjierung nıemals den Standpunkt vertreten Sıcherung “OTr Mißbrauch

Der Meınung der Unterzeichneten zufolge braucht 10ahat, daß die regelnden Angelegenheiten nıcht in den
Amtsbereich des Mınıisters für Soziale Angelegenheiten nıicht befürchten, daß die Organısatıon der gewerb-
fallen würden. Sıe gehören sog ZUE engsten Arbeits- lichen Wirtschatt einem System ZUS wiırd, 1n

dem ine Reihe VO  $ Maßnahmen zustande kommen ZUur_gebiet dieses Mınıisters. Dıie Organıisatıon der gewerb-
lichen Wirtschaft als solghe, sOWweıt sS1e MI1t diesem Ent- Begünystigung privater Gruppeninteressen un: ZU

2921



Nachteil allgemeiner Interessen. An erster Stelle 1st Auch 1ın der gewerbli&1én Wfrtschaft‚ bei ÜUnternehmern1erbei die Zumessung der Befugnisse von Bedeutung. un Arbeıtern, 1St die Zahl derer iıcht gering, die bereit
Be1i Zuerkennung VO  a Befugnissen, die ZU Schaden des und ımstande sınd, ıcht allein die eigenen Interessen
allgemeinen Interesses mißbraucht werden können, wırd denken.
NUur miıt größter Vorsicht vVvOor  SCH werden. eZUg- In diesem Zusammenhang dart terner bestätigt werden,
lich einer ıcht unbedeutenden Anzahl VvVon Befugnissen da{ß die Unterzeichneten ebenso W1€Ce viele Mitglieder
1St Jedoch Mißbrauch nıcht ernstlich befürchten, weıl davon überzeugt sind, dafß durch die Einführung einer
hier die Interessen des Wiırtschaftszweiges oder Sektors Organısation der gewerblichen Wıiırtschatt 1n den Nıeder-
der gewerblichen Wırtschaft dem allgemeinen Interesse landen das Zusammengehen der niıederländischen mı1ıt
ıcht ENTSZESCNEgESETZL sind. Ferner wıird durch die and- der belgisch-luxemburgischen gewerblichen Wıiırtschaft
habung des Rechtes der Genehmigung un der Nıchtig- nıcht erschwert wird. Mıt diesen Miıtgliedern sınd die
erklärung vollste Überwachung möglıch se1n, daß keine Unterzeichneten der Ansicht, daß bestimmte Formen
Maßnahme getroffen wırd oder gültig bleibt, die MIT internatıonaler Zusammenarbeit sehr gefördert
den Ööheren Interessen der Gesellschaft nıcht vereinbar werden können durch eın System der Wiırtschaftsorgani-
1St. Dıie Unterzeichneten serizen dabe1 Vertrauen 1n die satıon, das ermöglıcht; internationale Vereinbarungen
Vorstände der gewerbewirtschaftlichen Körperschaften. wirkungsvoll machen.

Aus der Ukuinenischen.ßewegung
Der Sinn der Arbeit Sıe verbirgt dabe1 nıcht ihre Vor- und Grundentschei-

dungen: näamlıch die Bejahung des menschlichen „Aben-in der modernen Welt teuers“, diese Welt wissenschaftlich-technisch vollkommen
1n die Gewalrt bekommen, MILt dem Rat, auch dieInmittefi der fieuen konfessioriellen rregung das

Dogma, das die Menschen, die Jesu Auferstehung Kirche solle sıch diesem Ja durchringen; terner den
Glauben iıne „allumfassende ‚Aufwärtsentwicklungglauben, VOTL dıie Aussicht ihrer eigenen Auferstehung des Lebens“, welcher die Christen als Sauerte1ig eıiınen

stellt, ruft eine Stimme des christlichen Gewissens SEUUL
aber vernehmlıch ZuUur Sache der Christen 1n dieser Welt entscheidenden Beitrag eisten könnten. SO schließt der

Vertfasser miıt der Forderung die Kirche, nıcht sehrOldham, einer der eifrıgsten Mıssionare der Anglı- die Berufstätigen tür kirchliche Arbeiten interessierenkanıschen Kırche für die Pionierarbeit christlicher SO-
ziologie, heute 1M Alter von 76 Jahren einer der Weısen

als vielmehr den arbeitenden Menschen tolgen,
ihre Arbeit christlich durchtormen. „Das geistlicheder ökumenischen ewegung, hat 1ın Zusammenarbeit Amt bedarf einer vollständigeren und systematischerenauch mIt namhatten katholischen Sozi0logen, darunter Lehre VO  - der Beziehung der weltlichen Berufsarbeitde Lubac un: Ernst Michel, das Ergebnis einer Stu- ZU Kommen des Reıiches Gottes .. Iso NUur diedienkommission über „Die Arbeit 1n der modernen elt zweiıftfelhafte Eschatologie eines „Sozial-Evangelıiums“?vorgelegt (deutsch 1mM Ev. Verlagswerk Stuttgart). Schon

einmal hat die Herder-Korrespondenz seinen erleuchteten Neın, dıe Schritt enthält 1e] wesentlichere Dinge, ine

Vorarbeiten für die Amsterdamer Weltkirchenkonterenz Füllg Beobachtung.
einen beträchrtlichen Raum gewährt (vgl Jg Z eft 1 Wiederentdeckung de# Person ım Industrieprozeß

468) Im Rahmen der Kommissıon, die die Pro- Die Analyse der modernen "Welt MIt ihrer Tendenz Zbleme der soz1alen Unordnung bearbeiten hatte, WAar Ausbildung einer „admıiınıistrativen un direktorialen,Oldham die Sichtung des schwier1gsten, für die Fxıstenz
der Kirche in der modernen Welt entscheidenden Ka also verwalteten un: geplanten Gesellschaft“ findet, daß

die Maschine als Produktionseinheit nıcht mehr eiınenpıtels über die Technik, die Arbeit und die Bildung Mann, sondern drei Mann erfordert Uun!: daß der ein-verantwortlicher menschlicher Gruppen innerhalb des
industriellen polıtischen Kollektivs zugefallen. Die VOTL-

zelne. Mensch einer anonymen auswechselbaren Eın-
heit geworden sel. Sıe findet aber gleichzeitig in der

lıegende Schritft behandelt NUur einen kleinen Ausschnıitt Eıinsetzung des Menschen als unpersönlicher Funktion
dieses Bereiches und prüft die Frage, ob 1ın der »  NIO- der Maschine ıne 1CUC soz1iale un persönliche Einheit,dernen Welt für den Christen ine Möglichkeit 1Dt, das Leam, die natürliche Einheit der Mannschaft. Diese
seıne Arbeıit als Antwort auf den Anruf Gottes, als Ge- Gruppe, nıcht das Indiyiduum 1St die entscheidende
bet verrichten oder ob dieser Welt den Rücken menschliche Wirklichkeit. Oldham stellt fest, dafß diese
xehren musse. Der Wert dieser Schrift lıegt darın, daß Entdeckung noch keineswegs durchweg anerkannt sel1.
s1e die ohl durchdachten Gedanken eiınes sorgfältig 2AU5 Nach der Auflösung der soz1i1alen Ordnung durch den
Theologen, Soziologen un: 1m industriellen Leben VCI- Industrieprozefß zeige sıch 1er eın kleiner Anfang iıhrer
antwortlichen Maännern ZUSAMMECNZECSCLIZLEN GremiLiums VWiederherstellung. Die Produktion schafft die Kamerad-
wiedergibt, Gedanken, die abermals durch die Kritik schaft, un kluge Ingenieure oder Betriebsleiter sınd
eines weıteren Kreises VO  5 Fachleuten geklärt und be- bereits darauf gekommen, diese Kameradschaft bewußfit
reichert wurden. Sıe erteılt nıcht christlich-theologische pflegen, iıcht aber S1e Zzerstoören. Es wird bereıts
Ratschläge die Männer der Praxis: sondern sS1e tragt einem Tatbestand Rechnung getragen, den Ernst Michel
theologisch durchleuchtete Erfahrung der Praktiker OI dıe verdrängten menschlichen Kräfte der ber-
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